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Regeste

Fristen

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht ist gemäss Art. 31 i.V.m. Art. 33 VGG für die Beurteilung
von Beschwerden gegen Verfügungen des SEM nach Art. 5 VwVG zuständig. Diese
Zuständigkeit umfasst auch die Beurteilung von Gesuchen um Wiederherstellung von
Fristen im Sinne von Art. 24 Abs. 1 VwVG, welche im Zusammenhang mit solchen
Beschwerden stehen.

E. 1.2
Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet in der Regel in der Besetzung mit drei
Richterinnen oder Richtern (Art. 21 Abs. 1 VGG). Da Fristwiederherstellungsgesuche im
Sinne von Art. 24 VwVG nicht unter die in Art. 111 AsylG auf dem Gebiet des Asylrechts
dem Einzelrichter respektive der Einzelrichterin vorbehaltenen Zuständigkeiten fallen, gilt
diese Regel auch bezüglich dieser Verfahren.

E. 2.1
Auf ein Gesuch um Fristwiederherstellung wird eingetreten, wenn unter Angabe des
Grundes innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses darum ersucht und die versäumte
Rechtshandlung nachgeholt wird (Art. 24 Abs. 1 VwVG).

E. 2.2
Der Gesuchsteller macht geltend, dass er erst nach Ablauf der Beschwerdefrist auf eine
freiwillige Hilfskraft aufmerksam gemacht worden sei, die ihm beim Verfassen einer
Rechtsmitteleingabe habe behilflich sein können. Die Beschwerdefrist für die am 16.
November 2015 eröffnete Verfügung ist am 16. Dezember 2015 abgelaufen, weshalb das
vom Gesuchsteller genannten Hindernis - Hilfe beim Verfassen der Beschwerde zu finden -
gemäss seinen Schilderungen frühestens am 17. Dezember 2015 beseitigt war. Unter
Berücksichtigung der im vorliegenden Verfahren gemäss Art. 22a Abs. 1 Bst. c VwVG in
Verbindung mit Art. 112 AuG (SR 142.20) geltenden Gerichtsferien (18. Dezember bis 2.
Januar) wurde die Eingabe des Gesuchstellers vom 19. Januar 2016 innert der gesetzlichen
Frist von 30 Tagen seit Wegfall des Hindernisses eingereicht.

E. 2.3
Indem der Gesuchsteller in seiner Eingabe vom 19. Januar 2016 zur Argumentation der
Vorinstanz - wonach nicht mit Beweismitteln belegt worden sei, dass die von seinem
Gesuch Betroffenen seine Ehefrau und seine Kinder seien, er über keine bedarfsgerechte



Wohnung verfüge und auch nicht genügend verdiene, um eine Sozialhilfeabhängigkeit
auszuschliessen - gezielt Stellung genommen und sinngemäss die Gutheissung seines
Familiennachzugsgesuchs beantragt hat, hat er auch die versäumte Rechtshandlung
(Beschwerdeerhebung) innerhalb der Frist von Art. 24 Abs. 1 VwVG nachgeholt.

E. 2.4
Nach dem Gesagten sind die formellen Voraussetzungen zur materiellen Behandlung des
Gesuchs um Wiederherstellung der Beschwerdefrist gegeben, weshalb auf dieses
einzutreten ist.

E. 3.1
Nach Art. 24 Abs. 1 VwVG wird die Frist wiederhergestellt, wenn die Gesuchstellenden
oder ihr Vertreter unverschuldeterweise davon abgehalten wurden, binnen Frist zu handeln.
Die Wiederherstellung von Fristen dient dazu, die Rechtsnachteile zu beseitigen, die ein
Verfahrensbeteiligter wegen unverschuldetem Fristversäumnis erleidet. Ein Fristversäumnis
ist dann unverschuldet, wenn dafür objektive Gründe vorliegen und der säumigen Partei
respektive ihrem Vertreter keine Nachlässigkeit vorgeworfen werden kann. Dies ist
beispielsweise bei Naturkatastrophen, Militärdienst oder schwerwiegender Erkrankung der
Fall. Daneben können auch subjektive Gründe eine Fristwiederherstellung rechtfertigen.
Diese liegen dann vor, wenn der - objektiv betrachtet - Handlungsfähige lediglich deshalb
untätig bleibt, weil er die Situation zufolge eines Irrtums oder auf Grund mangelnder
Kenntnisse nicht richtig einzuschätzen vermag, ohne dass ihm eine Vernachlässigung der
nach Treu und Glauben zumutbaren Aufmerksamkeit vorgeworfen werden könnte.
Schliesslich kann auch eine Kumulation verschiedener Umstände, die je für sich betrachtet
das Versäumnis nicht zu entschuldigen vermögen, die Voraussetzungen von Art. 24 VwVG
erfüllen. Bei der Beurteilung eines geltend gemachten Wiederherstellungsgrundes kommt
dem behördlichen Ermessen ein weiter Spielraum zu (vgl. Stefan Vogel, in: Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, Art. 24, Rz. 1, Rz. 7
sowie Rz. 10 ff.; vgl. auch die vom Bundesverwaltungsgericht fortgeführte Praxis der
Schweizerischen Asylrekurskommission in Entscheidungen und Mitteilungen der
Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006 Nr. 12 und 2004 Nr. 15).

E. 3.2
Der Gesuchsteller begründete sein Wiederherstellungsgesuch im Wesentlichen damit, dass
er innert der Beschwerdefrist niemanden gefunden habe, der ihm beim Verfassen einer
Rechtsmitteleingabe hätte behilflich sein können. Vor dem Hintergrund der zuvor
geschilderten Rechtslage und angesichts der im vorliegenden Fall gegebenen Umstände,
überzeugt diese Begründung nicht. So dürfte der sich seit bald fünf Jahren in der Schweiz
aufhaltende, arbeitstätige Gesuchsteller, der nach Angaben des Amtes für Migration des
Kantons F._______ im Jahr 2014 einen Intensivkurs der deutschen Sprache auf dem Niveau
B1 besucht habe (vgl. B2/22), die Verfügung vom 13. November 2015 zumindest in den
Grundzügen verstanden haben. Dies nicht zuletzt deshalb, weil er am 29. September 2014
bereits einmal eine ähnliche Verfügung erhalten hatte (vgl. B5/3). Auch hätte es ihm
objektiv gesehen innerhalb der 30-tägigen Beschwerdefrist möglich sein müssen, jemanden
zu finden, der ihm beim Verfassen einer Rechtsmitteleingabe hätte behilflich sein können,
ist es ihm doch auch gelungen, sich auf Aufforderung der Vorinstanz vom 5. August 2015
vernehmen zu lassen (vgl. B10/3 und B11/1). Selbst wenn der Gesuchsteller tatsächlich
nicht schuld daran sein sollte, dass er innert der Beschwerdefrist keine Hilfe gefunden hat,



hätte er dem Bundesverwaltungsgericht mitteilen können, dass er mit der Verfügung vom
13. November 2015 nicht einverstanden sei. So wäre auch eine rudimentäre Beschwerde
fürs Erste fristerhaltend gewesen und hätte eine Nachfrist zur Beschwerdeverbesserung zur
Folge gehabt (vgl. Art. 52 Abs. 2 VwVG). Ferner hätte sich der Gesuchsteller, nachdem er
keine Hilfe für das Verfassen seiner Beschwerde gefunden hatte, auch mit einem Gesuch
um unentgeltliche Rechtsverbeiständung ans Gericht wenden können.

E. 3.3
Nach dem Gesagten sind die Voraussetzungen für eine Wiederherstellung der versäumten
Beschwerdefrist nach Art. 24 Abs. 1 VwVG nicht erfüllt. Es besteht kein Grund zur
Annahme, der Gesuchsteller sei unverschuldet davon abgehalten worden, die Beschwerde
fristgerecht einzureichen; dass er aus objektiven oder subjektiven rechtfertigenden Gründen
nicht zu einer rechtzeitigen Einreichung einer Beschwerde in der Lage gewesen wäre,
weshalb ihm keine Nachlässigkeit vorgeworfen werden könnte, ist nicht ersichtlich (vgl.
BGE 112 V 255, BGE 108 V 109).

E. 4
Das Gesuch um Wiederherstellung der Beschwerdefrist ist demnach abzuweisen. Die
Beschwerde vom 19. Januar 2016 ist verspätet und daher offensichtlich unzulässig, weshalb
darauf nicht einzutreten ist.

E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens (Abweisung Fristwiederherstellungs-gesuch und
Nichteintreten auf Beschwerde) wären die Kosten dem Gesuchsteller aufzuerlegen (Art. 63
Abs. 1 VwVG). Gestützt auf Art. 6 Bst. b des Reglements vom 21. Februar 2008 über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2)
wird indes auf die Erhebung von Verfahrenskosten verzichtet. (Dispositiv nächste Seite)
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